
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/3/14 6Ob546/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1979

Norm

ZPO §530 Abs2 H

Rechtssatz

Die Vorlage eines Lohnstreifens durch eine Prozeßpartei und die Vorlage einer Lohnauskunft durch den hiezu

ersuchten Arbeitgeber muß grundsätzlich als Führung desselben Beweises - wenn auch bei unterschiedlicher

Beweisantretung - angesehen werden. Bei Unau;ndbarkeit des Lohnstreifen ist die Unterlassung des Antrages auf

Einholung einer Lohnauskunft über das Arbeitseinkommen der Ehefrau im Unterhaltsstreit als Verschulden

anzulasten.
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